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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/1292 
Landtag 06.01.22 
20. Wahlperiode  

Mitteilung des Senats vom 6. Januar 2022 

Siebte Verordnung zur Änderung der Neunundzwanzigsten Coronaverordnung zum 
Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) zur Befassung, die siebte Ver-
ordnung zur Änderung der 29. Coronaverordnung zum Schutz vor Neuinfekti-
onen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. 

Siebte Verordnung zur Änderung der Neunundzwanzigsten Verordnung 
zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5162) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Satz 1 der 
Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Infektionsschutzgesetz 
vom 11. September 2018 (Brem.GBl. S. 425 — 2126-e-1), die durch Verordnung 
vom 12. Mai 2020 (Brem.GBl. S. 292) geändert worden ist, wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Neunundzwanzigste Coronaverordnung vom 28. September 2021 
(Brem.GBl. S. 658), die zuletzt durch Verordnung vom 22. Dezember 2021 
(Brem.GBl. S. 923) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe d) wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

bb) Nach Buchstabe d) wird folgender Buchstabe e) angefügt: 

„e) Hospitalisierungsinzidenz ab 9 für Warnstufe 4.“. 

b) Absatz 3a wird aufgehoben. 

2. In § 1a Absatz 1a werden die Wörter „Warnstufe 2 oder 3“ durch die Wör-
ter „Warnstufe 2, 3 oder 4“ ersetzt. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1a werden die Wörter „Warnstufe 2 oder 3“ durch die Wör-
ter „Warnstufe 2, 3 oder 4“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

„(1b) Ist nach Bekanntmachung des Senats in der Stadtgemeinde Bre-
men oder des Magistrats in der Stadtgemeinde Bremerhaven nach § 1 
Absatz 4 Satz 1 die Warnstufe 4 erreicht, erfüllen abweichend von Ab-
satz 2 Satz 1 Personen ab einem Alter von 16 Jahren die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Besuch einer Verkaufs-
stätte in geschlossenen Räumen nur durch das Tragen einer Maske 
des Standards ‚KN95/N95‘, ‚FFP2‘ oder eines gleichwertigen Schutz-
niveaus. Für die Einrichtungen des Einzelhandels, die der Deckung 
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des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung dienen, gilt Satz 1 ab 
dem 24. Januar 2022.“ 

c) In Absatz 2a Satz 1 werden die Wörter „Warnstufe 2 oder 3“ durch die 
Wörter „Warnstufe 2, 3 oder 4“ und nach den Wörtern „bei der Nut-
zung einer Straßenbahn oder eines Linienbusses“ die Wörter „und der 
Fahrzeuge des Schienenpersonennahverkehrs“ eingefügt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 4a wird folgender Absatz 4b eingefügt:  

„(4b) Ist nach Bekanntmachung des Senats in der Stadtgemeinde Bre-
men oder des Magistrats in der Stadtgemeinde Bremerhaven nach § 1 
Absatz 4 Satz 1 die Warnstufe 4 erreicht, müssen Personen vor dem 
Betreten der oder der Teilnahme an den in Absatz 4 Nummer 1 bis 6 
genannten Einrichtungen oder Veranstaltungen neben einem Impf- 
oder Genesenennachweis im Sinne des § 2 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmeverordnung ein negatives Ergebnis einer Te-
stung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen (2-G-Plus-Zugangs-
modell). Satz 1 gilt nicht für geimpfte Personen, bei denen die letzte 
erforderliche Einzelimpfung vor nicht mehr als drei Monaten erfolgt 
ist oder die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, für genesene 
Personen, deren Infektion nicht länger als drei Monate zurückliegt o-
der deren Auffrischungsimpfung vor nicht mehr als drei Monaten er-
folgt ist und für Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 
Absatz 5 Buchstabe a bis c gilt entsprechend.“ 

b) Der bisherige Absatz 4b wird Absatz 4c und in dem neuen Absatz 4c 
Satz 1 werden nach den Wörtern „Absatz 4a“ die Wörter „und Absatz 
4b“ eingefügt. 

c) Nach Absatz 4c wird folgender Absatz 4d eingefügt: 

„(4d) Ist nach Bekanntmachung des Senats in der Stadtgemeinde Bre-
men oder des Magistrats in der Stadtgemeinde Bremerhaven nach § 1 
Absatz 4 Satz 1 die Warnstufe 4 erreicht, ist die Vorlage eines negati-
ven Ergebnisses einer Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 Voraussetzung für den Besuch einer öffentlichen Ein-
richtung des Landes oder der jeweiligen Stadtgemeinde. Dies gilt 
nicht für Personen, die von der öffentlichen Einrichtung vorgeladen 
oder sonst einbestellt sind. Die Gerichte im Land Bremen entscheiden 
im Rahmen ihres Hausrechts unter Beachtung des Öffentlichkeits-
grundsatzes eigenständig ohne Bindung an diese Verordnung über 
Voraussetzungen zum Betreten der Gerichtsgebäude; sie können die 
vorstehende Regelung ganz oder teilweise übernehmen. Das Recht 
und die Pflicht eines Vorsitzenden einer Gerichtsverhandlung, in der 
Sitzung die Ordnung nach § 176 des Gerichtsverfassungsgesetzes auf-
rechtzuerhalten, geht allen Vorschriften dieser Verordnung vor.“ 

d) In Absatz 6 werden nach den Wörtern „2-G-Zugangsmodell“ die Wör-
ter „oder das 2-G-Plus-Zugangsmodell“ eingefügt und die Wörter 
„nach Absatz 5“ gestrichen. 

5. § 7 Absatz 2a wird aufgehoben. 

6. § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3a werden nach dem Wort „Absatz“ die Wörter „1b oder“ 
eingefügt. 

b) Nach Nummer 4a wird folgende Nummer 4b eingefügt:  

„4b. entgegen § 3 Absatz 4b Satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 4 
eine Einrichtung betritt oder an einer Veranstaltung teilnimmt, ohne 
einen Impfnachweis nach § 2 Nummer 3 oder einen Genesenennach-
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weis nach § 2 Nummer 5 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-
meverordnung und ein negatives Testergebnis vorzulegen oder als 
verantwortliche Person einer Einrichtung oder Veranstaltung einer 
anderen Person Zutritt gewährt, ohne dass ein Impfnachweis nach § 2 
Nummer 3 oder ein Genesenennachweis nach § 2 Nummer 5 der Co-
vid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung und ein negatives 
Testergebnis vorgelegt wird,“. 

c) Die bisherige Nummer 4b wird Nummer 4c. 

d) In der neuen Nummer 4c wird die Angabe „Absatz 4b“ durch die An-
gabe „Absatz 4c“ ersetzt. 

e) Nach Nummer 4c wird folgende Nummer 4d eingefügt: 

„4d. entgegen § 3 Absatz 4d eine öffentliche Einrichtung des Landes 
oder der jeweiligen Stadtgemeinde betritt, ohne ein negatives Tester-
gebnis, einen Impfnachweis nach § 2 Nummer 3 oder einen Genese-
nennachweis nach § 2 Nummer 5 der Covid-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung vorzulegen oder als verantwortliche Person ei-
ner öffentlichen Einrichtung einer anderen Person Zutritt gewährt, 
ohne dass ein negatives Testergebnis, ein Impfnachweis nach § 2 
Nummer 3 oder ein Genesenennachweis nach § 2 Nummer 5 der Co-
vid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung vorgelegt wird,“. 

7. In § 25 Absatz 2 wird die Angabe „14. Januar 2022“ durch die Angabe „31. 
Januar 2022“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 10. Januar 2022 in Kraft. 

Begründung der Siebten Verordnung zur Änderung der Neunundzwanzigs-
ten Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 

Begründung: 

Die vorliegende Begründung stellt eine allgemeine Begründung im Sinne von 
§ 28a Absatz 5 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (im Folgenden: IfSG) vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. 
Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert worden ist, dar. Danach sind Rechts-
verordnungen, die – wie die vorliegende Siebte Verordnung zur Änderung der 
Neunundzwanzigsten Coronaverordnung – nach § 32 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 und § 28a Absatz 7 IfSG erlassen werden, mit einer allgemeinen Be-
gründung zu versehen. 

Allgemeines 

Anfang Dezember 2021 ist die Omikron-Variante erstmalig in Bremen detek-
tiert worden. Seitdem ist ein starker Anstieg der Neuinfektionszahlen aufgrund 
der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante zu verzeichnen. In der Stadt-
gemeinde Bremen beträgt die 7-Tage-Inzidenz 621,4 (Stand: 4. Januar 2022), 
in der Stadtgemeinde Bremerhaven 350,5. Die Hospitalisierungsinzidenz be-
trägt in der Stadt Bremen 11,47, in der Stadtgemeinde Bremerhaven 3,52. In 
dieser Situation werden weitere beschränkende Maßnahmen für erforderlich 
gehalten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen beziehungsweise zumin-
dest zu verlangsamen. 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1: 

Bislang wurden die Warnstufen bis Stufe 3 festgelegt. Warnstufe 3 besteht bei 
einer Hospitalisierungsinzidenz bis 9. Da jedoch die Hospitalisierungsinzidenz 
in der Stadtgemeinde Bremen mittlerweile seit einiger Zeit deutlich über 9 
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liegt, und weitere Maßnahmen erforderlich sind, ist eine neue Warnstufe ein-
zuführen, auf deren Grundlage die einschränkenden Maßnahmen ergriffen 
werden können. Daher gibt es nunmehr eine Warnstufe 4. 

Zu Nummer 2 und 3: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die die Einführung der 
Warnstufe 4 berücksichtigt. 

Darüber hinaus wird festgelegt, dass bei Erreichen der Warnstufe 4 dem Infek-
tionsschutz nur noch hinreichend Rechnung getragen werden kann, wenn in 
Einrichtungen des Einzelhandels das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes des 
Standards „FFP2“, „KN95/N95“ oder eines gleichwertigen Schutzniveaus ver-
pflichtend ist. Für die Einrichtungen des Einzelhandels zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs oder der Grundversorgung, die in § 3 Absatz 4a eine Konkretisie-
rung erfahren haben, gilt eine Übergangsfrist von 14 Tagen, um den Menschen 
hinreichend Gelegenheit zu geben, sich hierauf einzustellen. 

Zudem wird die Regelung des Absatzes 2a der in Absatz 1 Nummer 1 ange-
passt. 

Zu Nummer 4: 

An die Warnstufe 4 werden nun weitergehende Maßnahmen geknüpft: Zu den 
Einrichtungen und Veranstaltungen des § 3 Absatz 4 Nummer 1 bis 6 haben 
nunmehr nur die Menschen Zutritt, die geimpft oder genesen sind und darüber 
hinaus ein negatives Testergebnis hinsichtlich einer Infektion mit dem Corona-
virus vorweisen können. Hierzu werden in Satz 2 Ausnahmen zugelassen. Zu-
nächst besteht eine Ausnahme hinsichtlich der Menschen, die sich aus 
gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Diese müssen jedoch 
gleichwohl ein negatives Testergebnis vorlegen. Darüber hinaus sind die Men-
schen von der Vorlage eines negativen Testergebnisses befreit, deren vollstän-
diger Impfschutz nicht älter ist als drei Monate und diejenigen, die bereits eine 
Auffrischungsimpfung erhalten haben. Außerdem sind die Genesenen eben-
falls privilegiert. Hier ist davon auszugehen, dass der Impfschutz noch so wirk-
sam ist, dass keine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Zudem sind Men-
schen ausgenommen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Ab Warnstufe 4 wird mindestens die Vorlage eines negativen Testergebnisses 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus auch für den Besuch einer öffentlichen 
Einrichtung vorgeschrieben. § 3 Absatz 3 gilt weiterhin, wonach ein Impfnach-
weis, ein Genesenennachweis sowie eine Schulbescheinigung ausreichend 
sind. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Behörden des Landes und der 
jeweiligen Stadtgemeinde. Sonderregelungen sind geschaffen worden im Zu-
sammenhang mit einer Vorladung oder sonstigen Einbestellung. Hier muss die 
betroffene Person erscheinen, unabhängig davon ob ein Testergebnis vorgelegt 
wird. Darüber hinaus kann diese Regelung grundsätzlich nicht für Gerichte 
gelten. 

Des Weiteren waren redaktionelle Änderungen vorzunehmen. 

Zu Nummer 5: 

Die Regelung hat sich durch Zeitablauf erledigt. 

Zu Nummer 6: 

Mit dieser Vorschrift werden die Ordnungswidrigkeiten angepasst. 

Zu Nummer 7: 

Es wird die Geltungsdauer der Verordnung bis zum 31. Januar 2022 verlängert. 

Zu Artikel 2 

Hier wird das Inkrafttreten geregelt. 
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